
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/2/18 5Ob11/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1975

Norm

ZPO §237 Abs3

Rechtssatz

Hat der Zessionar die Klage unter Anspruchsverzicht zurückgenommen, nachdem er die Forderung dem Zedenten

zurückzediert hat, so steht der (neuen) Klage des Zedenten die Klagsrücknahme des Zessionars nicht entgegen.
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